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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

AVG §65;

AVG §66 Abs1;

Rechtssatz

Solange noch ein Berufungsverfahren anhängig ist, können, wenn die Partei eine Berufung gegen den

erstinstanzlichen Bescheid erhoben hat, in Ergänzung des Berufungsvorbringens weitere Unterlagen und Argumente,

mögen diese auch erst nachträglich aufgetaucht sein, vorgebracht werden.
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